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Was erwartet Sie?
Der Markt für Gewerbebau steht 2025 vor einem doppelten Wandel: Die
Baukonjunktur leidet unter wirtschaftlicher Unsicherheit und Zinsanstieg,
gleichzeitig treiben Digitalisierung, Klimapolitik und ein chronischer
Fachkräftemangel neue Technologien und Bauweisen voran. 

Geschäftsführern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie müssen
Chancen erkennen, Fördermittel sichern und rechtliche Risiken
minimieren, um trotz schwieriger Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig
zu bleiben.

Dieses Whitepaper fasst die wichtigsten Trends, aktuellen
Förderprogramme und rechtliche Vorgaben zusammen. Es richtet sich an
Geschäftsführer, Vorstände und Entscheidungsträger, die im Neubau oder
der Erweiterung von Industrie‑ oder Gewerbegebäuden engagiert sind.



Trends im 
Gewerbebau 2025

Building Information Modeling (BIM) bleibt 2025 ein zentrales
Thema. BIM vernetzt alle Phasen eines Bauprojekts – von der
Planung über die Ausführung bis zum Betrieb – digital und schafft
so eine gemeinsame Datenbasis für alle Beteiligten. 

Dadurch lassen sich Planungsfehler und Baukosten reduzieren und
Projekte schneller fertigstellen. BIM fördert die Zusammenarbeit
zwischen allen Beteiligten und ermöglicht und eine effiziente
Vernetzung der Gewerke. 

Optimal ist natürlich: Möglichst viele der am Projekt Beteiligten
finden sich unter einem Dach. So wird die digitale Zusammenarbeit
durch kurze Wege im persönlichen Kontakt ergänzt.

Digitalisierung & Building
Information Modeling
(BIM)



Trends im 
Gewerbebau 2025

Der anhaltende Fachkräftemangel beschleunigt den Trend zu
modularen und seriellen Bauweisen. Vorgefertigte Bauteile
verkürzen die Bauzeit und reduzieren den Personalbedarf. Diese
Bauweise ist besonders für standardisierte Hallen oder Büroflächen
interessant. 

Allerdings eignet sich serielles Bauen nicht für alle Projekte –
repräsentative Gebäude mit großen Spannweiten oder hohen
ästhetischen Ansprüchen lassen sich nur schwer mit vorgefertigten
Modulen realisieren. Die Standardisierung mindert zudem die
architektonische Vielfalt und Flexibilität, wodurch individuelle
Anpassungen mit höherem Aufwand und oft auch höheren Kosten
verbunden sind.

Wer Wert auf maßgeschneiderte Planung und individuelles Bauen
legt, sollte Partner suchen, die darauf spezialisiert sind.

Modulares und 
serielles Bauen



Trends im 
Gewerbebau 2025

Nachhaltiges Bauen ist kein optionaler Trend mehr, sondern eine
gesetzliche Notwendigkeit. Der Druck, ressourcenschonend und
klimafreundlich zu arbeiten, steigt. Förderungen und
Finanzierungen werden zunehmend an Umweltauflagen und
ESG‑Zertifizierungen geknüpft. Unternehmen sollten frühzeitig auf
Materialien mit geringem CO₂‑Fußabdruck, Recycling und
Kreislaufwirtschaft setzen.

Außerdem setzt die EU‑Gebäuderichtlinie 2024 (EPBD) für alle
neuen Neubaugebäude ab 2030 eine Null‑Emissions‑Anforderung;
öffentlich genutzte Neubauten müssen diese Standards bereits ab
2028 erfüllen. Die Richtlinie verlangt außerdem, dass
Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Ablösung fossiler Heizungen bis
2040 festlegen und die schlimmsten 16 % der Nichtwohngebäude
bis 2030 sanieren.

Nachhaltigkeit, Klima-
und Ressourcenschonung



Trends im 
Gewerbebau 2025

Die KI wird verstärkt genutzt, um Planungs‑ und Bauprozesse zu
optimieren. So wertet KI beispielsweise Daten aus der Baustelle
aus, um Fehler zu antizipieren und Ressourcen einzusparen, und
führt dabei zu effizienteren Abläufen. 
In Kombination mit BIM und Sensoren lassen sich Baufortschritte in
Echtzeit überwachen.

Künstliche Intelligenz
und automatisierte Prozesse



Trends im 
Gewerbebau 2025

Coworking-Modelle und flexibles Arbeiten setzen sich zunehmend
durch – modulare Büroflächen, die sich an wechselnde
Anforderungen anpassen lassen, sowie kürzere Mietlaufzeiten
gewinnen daher an Bedeutung. 

Gleichzeitig steigt der Bedarf an modernen Logistikimmobilien,
insbesondere getrieben durch das Wachstum des E-Commerce.
Diese Gebäude müssen zunehmend auf automatisierte
Lagertechnik und hohe Umschlagsgeschwindigkeiten ausgelegt
sein. Auch gemischt genutzte Immobilienprojekte werden häufiger
– Kombinationen aus Büro, Einzelhandel und Wohnen verteilen das
Investitionsrisiko und schaffen Synergien bei Standort und
Infrastruktur.

Neue Nutzungskonzepte
flexible Büros, Logistik und Mixed-Use



Förderprogramme
und Zuschüsse

Programm
(Förderstelle)

Zweck und wesentliche 
Bedingungen

Förderhöhe und
Hinweise

KfW‑Kredit
299 & 596 – 

Klima- //
freundlicher

Neubau

Neubau klimafreundlicher
nicht‑wohnlicher Gebäude

(Effizienzhaus 40 mit
QNG‑Zertifikat). Höchstkredit 2 000

€/m², maximal 10 Mio. €. Variante
596 richtet sich an Kommunen und

gemeinnützige Träger.

Laufzeit bis 30
Jahre, 10 Jahre
Zinsbindung;

Kredit wird
vollständig

zurückgezahlt.
Eine

QNG‑Zertifizierun
g ist Pflicht.

KfW‑Kredit
263 – 

Energie- //
effiziente
Sanierung

Finanzierung der energetischen
Sanierung bestehender

Nichtwohngebäude (Dämmung,
Fenster, Heizungsoptimierung).

Bis zu 35 %
Tilgungszuschuss
(rückzahlungsfrei

er Anteil)
abhängig vom

erreichten
Effizienzstandard.

KfW‑Kredit
523 – 

Einzel- //
maßnahmen

Finanzierung einzelner
energetischer Maßnahmen (z.B.
Dämmung einzelner Bauteile,

Beleuchtung).

Dieser Kredit
kann nur

ergänzend zu
einer bereits
bewilligten
Zuschuss-
Förderung

beantragt werden

Das deutsche Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (BEG) sowie
KfW‑Kredite unterstützen energieeffizienten Gewerbebau. Nachfolgend sind
wichtige Programme zusammengefasst (Stand: Juni 2025). Bei allen
Programmen sind die aktuellen Konditionen und Antragsfristen zu prüfen.



Förderprogramme
und Zuschüsse

Programm
(Förderstelle)

Zweck und wesentliche 
Bedingungen

Förderhöhe und
Hinweise

KfW‑Zuschuss
522 – 

Heizungs- //
förderung für
Unternehmen

Zuschuss für den Austausch
fossiler Heizungen in

Nichtwohngebäuden. Förderfähig
sind u.a. Solarthermie, Biomasse,

Wärmepumpen. Gebäude müssen
mindestens fünf Jahre alt sein;

hydraulischer Abgleich ist
verpflichtend.

Basiszuschuss 30 %,
mit Boni

(„Effizienzbonus“) von
5 %. Insgesamt bis zu

35% Zuschuss

KfW‑Zuschuss
464 – 

Kommunale
Nichtwohn- //

gebäude

Zuschuss für energetische
Sanierung kommunaler oder

gemeinnütziger
Nichtwohngebäude (Schulen,

Kitas).

Bis zu 5 Mio. €
Zuschuss;

Energieberatung
erforderlich.

Bundes- //
förderung für

effiziente 
Gebäude
(BEG) – 

Kommunale
Programme

Übergeordnetes Förderprogramm,
das die genannten Kredite und

Zuschüsse bündelt.

Heizungsförderung
bis 35 %; weitere Boni
für Serielle Sanierung

(15%) und Worst
Performing Buildings

(10%).

Landes- //
programme

(Beispiel
Bayern)

Zusätzlich zu Bundesprogrammen
bieten die Länder eigene

Zuschüsse, z. B. für
energieeffiziente Gewerbehallen

oder Beratungsleistungen.
Aufgrund starker Variation sollten

diese individuell recherchiert
werden.



Förderprogramme
und Zuschüsse

Frühzeitige Antragstellung
Anträge müssen vor Beginn des Bau‑ oder Sanierungsvorhabens gestellt
werden; nachträgliche Förderung ist ausgeschlossen.

Qualifizierte Energieberatung
Für die meisten Programme ist ein Energieeffizienz‑Experte erforderlich.

Kombination mit Steueranreizen
Neben Zuschüssen können Energiesanierungen steuerlich gefördert werden;
nutzen Sie die Beratung Ihres Steuerexperten.

Hinweise zum
Förderzugang

Am besten mit Partner
Die Beantragung und Nutzung von Förderprogrammen ist komplex – mit
einem erfahrenen Partner sparen Sie Zeit, vermeiden Fehler und sichern sich
maximale Vorteile:

Expertenwissen nutzen – Energieberater, Architekten und Fachplaner
kennen die Vorgaben und Fristen.

Schneller zum Ziel – Fördermittel werden korrekt beantragt, sodass keine
Zuschüsse verloren gehen.

Individuelle Strategie – Kombination aus Zuschüssen, Krediten und
steuerlichen Vorteilen optimal ausschöpfen.

Rundum-Sicherheit – Ein Partner begleitet von der Planung bis zur
Abrechnung.



Rechtliche Fallstricke und
Vorschriften
3.1 Baugenehmigung und Brandschutz
Die Errichtung, Veränderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden ist in
Deutschland im Regelfall genehmigungspflichtig. Baunetz erläutert, dass das
Verfahren zwischen verfahrensfreien Vorhaben, vereinfachten
Genehmigungsverfahren (für „Normale Bauten“) und vollständigen
Genehmigungsverfahren unterschieden wird

Fehlende Genehmigungen können zu Baustopps und Ordnungsstrafen
führen.

Für den Bauantrag sind technische Nachweise – z. B. Standsicherheit, Schall‑
und Wärmeschutz – erforderlich

Besonders wichtig ist der Brandschutznachweis: Laut Musterbauordnung
(§ 66 MBO) muss der Antrag einen Nachweis enthalten, der die
Einhaltung der geltenden Brandschutzvorschriften belegt

Bei Sonderbauten wird der Nachweis von unabhängigen Prüfern
begutachtet

Werden diese Unterlagen nicht eingereicht, kann der Architekt oder
Bauherr haftbar gemacht werden

3.2 Gebäudeenergiegesetz (GEG) & Gebäudeautomation
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt Energieeffizienzstandards und
technische Mindestanforderungen vor. Die 2024 novellierte Fassung
verpflichtet Nichtwohngebäude mit Heiz‑ oder Klimaanlagen > 290 kW, bis
spätestens 31. Dezember 2024 ein Gebäudeautomations‑ und Kontrollsystem
zu installieren. Dieses System muss den Energieverbrauch überwachen,
datentechnische Schnittstellen bereitstellen und das Energiemanagement
unterstützen

Neue Gebäude müssen mindestens Automationsgrad B erfüllen und eine
Inbetriebnahmeprüfung nachweisen

Bestandsgebäude mit Automationssystemen der Klasse B müssen
spätestens bis 31. Dezember 2024 interoperabel sein

Ein Versäumnis dieser Nachrüstpflicht gefährdet nicht nur Förderfähigkeit,
sondern kann von bis zu 50.000€ Bußgeldern führen.



Rechtliche Fallstricke und
Vorschriften
3.3 Barrierefreiheit
Die Norm DIN 18040‑1 legt Anforderungen an barrierefreies Bauen für
öffentlich zugängliche Gebäude fest. Sie gilt für Büro‑ und
Verwaltungsgebäude, Kultureinrichtungen, Gaststätten, Einzelhandel usw.
und wird von den Bundesländern in technischen Baubestimmungen
übernommen

Planer sollten früh prüfen, welche Anforderungen (z. B. zu Rampen,
Bewegungsflächen, Türbreiten) verpflichtend sind, da die Einhaltung oft
Voraussetzung für Genehmigungen ist. Eine überarbeitete Version der
Norm wird für 2024/2025 erwartet

3.4 Neues Baurecht in Bayern – BayBO 2025
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) wurde zum 1. Januar 2025 umfassend
reformiert. Die Novelle soll Bauprozesse entbürokratisieren und
beschleunigen.

Wichtige Änderungen sind:

Erweiterte Verfahrensfreiheit: Bestimmte Baumaßnahmen wie
Dachgeschossausbauten oder Nutzungsänderungen in Bestandsgebäuden
sind nun genehmigungsfrei, solange keine Sonderbauten betroffen sind

Kleinere Baumaßnahmen (Terrassen, Fahrradabstellanlagen,
Werbeanlagen) und viele Solar‑ oder Photovoltaikanlagen sind nun
verfahrensfrei

Aufhebung der Stellplatzpflicht: Die allgemeine Pflicht zur Schaffung von
Pkw‑Stellplätzen wurde gestrichen; Kommunen können bis 30. September
2025 eigene Stellplatzsatzungen erlassen

Fehlt eine Satzung, entfällt die Stellplatzpflicht vollständig nach dem 1.
Oktober 2025

Optimiertes Genehmigungsverfahren: Bauanträge sind nun direkt bei der
Bauaufsichtsbehörde einzureichen; diese muss die Vollständigkeit der
Unterlagen innerhalb von drei Wochen prüfen. Fehlen Unterlagen, gilt der
Antrag als zurückgezogen

Genehmigungen und Vorbescheide sind vier Jahre gültig und können
um weitere vier Jahre verlängert werden



Rechtliche Fallstricke und
Vorschriften
Neudefinition von Sonderbauten: Verkaufsstätten gelten erst ab 2 000 m²
Verkaufsfläche als Sonderbau (vorher 800 m²); Gaststätten erst ab 60
Sitzplätzen; Beherbergungsstätten ab 30 Betten

Höhere Schwellenwerte → weniger Vorhaben gelten als Sonderbau,
dadurch vereinfachte Verfahren.

Abstandsflächenrecht: In Gewerbe‑, Kern‑ und Industriegebieten sowie
urbanen Gebieten mit Gebäudeklasse 4 oder 5 gilt nun ein reduzierter
Mindestabstand (0,4 H, mindestens 3 m). Das frühere Abstandsflächenrecht
(1 H) gilt nur noch für Wohngebäude in München und Augsburg

Für Bauherren bedeutet die BayBO‑Reform mehr Freiheiten, aber auch die
Pflicht, Unterlagen vollständig einzureichen und unterschiedliche Regeln für
Städte mit und ohne Stellplatzsatzung zu beachten.

3.5 Gebäudetyp‑E‑Gesetz (Bund)
Seit Anfang 2025 gibt es das Gebäudetyp‑E‑Gesetz, das zunächst für
Wohngebäude gilt, aber als Pilot für die Deregulierung des Bauens dienen
kann. Es erlaubt bei experimentellen Bauprojekten Abweichungen von
DIN‑Normen und technischen Vorschriften, solange Sicherheit, Gesundheit
und Funktion nicht beeinträchtigt werden

Ziel ist es, Genehmigungs‑ und Bauzeiten zu verkürzen und Baukosten
um 10–15 % zu senken

Jede Abweichung muss jedoch durch ein Sicherheitsgutachten belegt
werden

Hinweis:
Da noch Rechtsunsicherheiten bestehen und das Gesetz vor allem für
Wohnungsbau gilt, sollten Geschäftsführer vor einer Übertragung auf
Gewerbebauten juristischen Rat einholen

Sie möchten sich nicht im Detail mit baurechtlichen Vorschriften befassen?

Rechtliche Vorgaben gehören in erfahrene Hände.
Setzen Sie auf einen Partner, der sich mit Bauordnung,
Genehmigungsverfahren und Normen auskennt – damit Sie sich auf Ihr
Kerngeschäft konzentrieren können.



Referenz
Projekte

RÖSLE KG



Referenz
Projekte

Projekt:
neue Logistikhalle mit teilautomatisiertem Warensystem
angebundene Büroräume
neuer Outlet-Shop auf zwei Ebenen
Koch- und Grillschule im Dachgeschoss

Leistungen:
Generalunternehmer für das gesamte Projekt
Ausführungsplanung
Koordination aller Fachplaner (z. B. TGA, Statik, Brandschutz etc.)
Schlüsselfertige Übergabe

„Wenn es unterschiedliche Meinungen gab, was bei so einem Großprojekt
völlig normal ist, wurden diese partnerschaftlich ausdiskutiert und eine

Lösung gefunden. Dabei war es HÖBEL immer wichtig, uns abzuholen und
die Dinge gemeinsam anzugehen. Der Moment als ich zum ersten Mal auf
der Dachterrasse der neuen Grill- und Kochschule stand, war etwas ganz

Besonderes. Diese Lokation wird einzigartig in unserer Branche sein. Auch
die Zusammenarbeit bei diesem Projekt hat uns wieder bestätigt, dass

HÖBEL die erste Adresse für uns ist!“
– Henning Klempp (Geschäftsführer)



Referenz
Projekte

Projekt:
Hallenneubau für Stahlrecycling
300 m lange Halle auf 35.000 m² bebauter Fläche
Dachkonstruktion mit:

18,4 m hohen Stützen
2,6 m hohen, 30 m langen Abfangbindern (je ca. 60 t)

Leistungen:
Bauausführung durch ein rund 20-köpfiges Team in nur einem Jahr
Zwischenlagerung, Aufbereitung und Wiedereinbau von belastetem
Aushub
Spezialbeschichtung des Hallenbodens

Schuler Rohstoff GmbH

„Bei besonders schwierigen Bauaufgaben zeigen sich die Qualitäten der
ausführenden Firmen. Mit dem Unternehmen Höbel als

Generalunternehmer haben wir unseren Partner gefunden, mit dem auch
schwierigste Aufgaben professionell abgearbeitet werden konnten.“ 

– Dr. Dietmar Kargoll (Betriebsleiter)



CHECKLISTE

Welche Funktion(en) soll das Gebäude erfüllen?

Grundlegende Zielsetzung

Lager

Produktion

Büro

Verkauf / Ausstellung

Kombination / Mischnutzung

Ist das Gebäude für den Eigenbedarf oder zur Vermietung gedacht?

Eigennutzung

Vermietung

Beides

Ist das Gebäude für den Eigenbedarf oder zur Vermietung gedacht?

Standort & Grundstück
Wo soll gebaut werden?

Ist das Grundstück bereits im Besitz?

Ja

Nein (geplanter Erwerb: ________________)

Liegt Baurecht vor (Bebauungsplan, Genehmigungsfähigkeit)?

Ja

Nein / Klärung notwendig

Gibt es Besonderheiten beim Grundstück

Hanglage / Grundwasser / Hochwasser

Altlasten / Kontamination

Erschließung noch offen (Strom, Wasser, Kanal, Straße)



CHECKLISTE

Hallenbereich (falls relevant)

Nutzungsanforderungen im Detail

Standard (5 t/m²)

Nutzungsart:

Benötigte Fläche (m²): ___________________

Raumhöhe (lichte Höhe): ___________________

Bodentraglast:

Schwerlast (>10 t/m²)

Be-/Entladung:

Rampen

ebenerdig

beides

Toranzahl und -größen: ___________________

Anforderungen an Heizung / Lüftung / Kühlung?

Lagertechnik vorgesehen (z. B. automatische Regale, Fördertechnik)?

Büroflächen (falls relevant)

Anzahl benötigter Arbeitsplätze: ___________________

Einzelbüros

Raumaufteilung:

Gruppenbüros

Open Space

Besprechungsräume / Sozialräume gewünscht?

Anforderungen an IT-Infrastruktur / Netzwerk?



CHECKLISTE

Beheizung:

Technik & Energie

Wärmepumpe

Fernwärme

Gas (nur wenn zwingend)

Unentschieden

PV-Anlage geplant?

Ja (Größe in kWp: __________________________)

Vorbereitung für später

Ladeinfrastruktur für E- Fahrzeuge?

Ja - Anzahl der Ladepunkte: __________________________)

Nein / später

Energiestandard:

GEG-Mindeststandard

Effizienzgebäude 55

Effizienzgebäude 40

Unklar - Beratung gewünscht

Mit dieser Checkliste behalten Sie die wichtigsten Eckpunkte Ihres
Bauvorhabens im Blick. Sie hilft Ihnen, eine konkrete Vorstellung Ihres
Projekts zu entwickeln und erleichtert Ihrem Bauunternehmen die Planung
sowie die Abstimmung.



Neues Projekt
in Planung?
Sonderlösungen sind unser Standard.
Wenn alle vom seriellen Bauen sprechen, fragen wir: Was passt wirklich zu
Ihrem Unternehmen?
Denn kein Hallentyp, kein Bürogebäude, keine Nutzung ist wie die andere.

Die Ernst Höbel GmbH ist Ihr Partner, wenn es nicht um vorgefertigte
Musterlösungen geht – sondern um durchdachte, auf Ihre Abläufe
abgestimmte Gewerbebauten.

Hallen nach Maß – nicht von der Stange
Wir entwickeln Hallen, die exakt zu Ihrem Materialfluss, Ihren Maschinen
und Ihrem Tagesgeschäft passen.
Ob Entsorgung, Produktion, Lager oder Logistik: Wir planen auf
Grundlage Ihrer Anforderungen, nicht unserer Kataloge.

Büroflächen, die mitdenken
Modular, offen, flexibel – aber nie beliebig. Unsere Bürogebäude sind so
geplant, dass sie Ihnen echte Freiheit geben – und gleichzeitig funktional
und energieeffizient bleiben. Für moderne Arbeitswelten mit Charakter.

Mischnutzung mit Köpfchen
Ob Büro, Lager, Wohnen oder Handel – wir schaffen klare Strukturen,
saubere Trennungen und intelligente Schnittstellen zwischen den
Nutzungen. Damit Ihr Gebäude langfristig funktioniert – technisch wie
wirtschaftlich.

Alles aus einer Hand – vom ersten Entwurf bis zur Schlüsselübergabe
Als Generalunternehmer übernehmen wir:

die individuelle Planung Ihres Gebäudes,

die Koordination aller Fachdisziplinen,

und die schlüsselfertige Umsetzung – punktgenau, zuverlässig und mit
kurzen Wegen.

Was Sie davon haben? Ein Gebäude, das passt. Keine Kompromisse.



+49 83 42 – 96 80 – 100

Sie suchen einen zuverlässigen Partner, der Ihr Bauprojekt von der Planung
bis zur Schlüsselübergabe begleitet? Oder haben Sie Fragen zu einem
anstehenden Vorhaben? Dann kontaktieren Sie uns gerne über die
untenstehenden Kontaktdaten.

Planen Sie Ihr Projekt und möchten eine unverbindliche Kostenschätzung?
Dann scannen Sie gerne den untenstehenden QR-Code.

info@ernst-hoebel.de

Neues Projekt
in Planung?


